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1 Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsziele 
1.1 Änderungsbeschluss und Änderungsverfahren 
Der Umwelt- und Planungsausschuss der Gemeinde Ostbevern hat 

am 31.05.2016 den Beschluss zur 2. vereinfachten Änderung des 

rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Erbdrostenweg / Engelstraße“ 

gefasst. Durch eine Ausweitung der überbaubaren Flächen sollen 

hier die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine intensivierte 

Nutzung und Innenverdichtung geschaffen werden. 

Da die Grundzüge der Planung durch die vorliegende Änderung nicht 

berührt werden, wird das Änderungsverfahren im vereinfachten Ver-

fahren gem. § 13 BauGB durchgeführt.  

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich 
Das Änderungsgebiet befindet sich östlich der Straße Großer Kamp 

und umfasst die Flurstücke 256, 292 und 468, Flur 26 in der Gemar-

kung Ostbevern. Der räumliche Geltungsbereich ist entsprechend in 

der Planzeichnung festgesetzt. 

 

1.3 Änderungsanlass und Änderungsziel 
Die Gemeinde Ostbevern ist verpflichtet, vor der Ausweisung von 

weiterem Bauland im Außenbereich zu prüfen, ob die erforderlichen 

Bauplätze im Sinne der Innenverdichtung auch auf bestehenden, 

bereits bebauten Flächen zur Verfügung gestellt werden können.  

Die Grundstücke östlich der Straße Großer Kamp  verfügen in Teilen 

über große unbebaute Gartenflächen. Im Rahmen einer Anliegerver-

sammlung wurden die Grundstücke durch die Gemeinde ermittelt, die 

sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Bereitschaft der 

Eigentümer für eine Innenverdichtung anbieten.  

Da die bisherigen Festsetzungen der überbaubaren Flächen nur ge-

ringfügige bauliche Erweiterungen auf den Grundstücken ermögli-

chen, wird eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 

Ziel der 2. vereinfachten Änderung des vorliegenden Bebauungspla-

nes ist es daher, mit der Erweiterung der überbaubaren Flächen die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Innenverdichtung im 

rückwärtigen Bereich der Grundstücke entlang der Straße Großer 

Kamp zu schaffen.  

 

1.4 Derzeitige Situation 
Im Plangebiet der 2. vereinfachten Änderung besteht mit Ausnahme 

der Parzelle 468 eine straßenbegleitende Bebauung durch Wohn-

häuser. 

Die Freiflächen werden als Gartengrundstücke genutzt.  
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1.5 Planungsrechtliche Vorgaben 
• Flächennutzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostbevern stellt 
für das Änderungsgebiet „Wohnbaufläche“ dar.  
 
• Verbindliche Bauleitplanung 
Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 30 „Erbdrostenweg / En-
gelstraße“ setzt für die Grundstücke im Änderungsgebiet ein „Beson-
deres Wohngebiet“ gem. § 4a BauNVO mit einer maximal 
zweigeschossigen Bebauung als  Einzel- und Doppelhausbebauung 
mit einer Grundflächenzahl von 0,4 fest. Die überbaubaren Flächen 
sind mit Baugrenzen festgesetzt. 
 
 
2 Änderungspunkte 
2.1 Änderungspunkt 1 

Erweiterung der überbaubaren Fläche 
Um innerhalb des Änderungsgebietes Möglichkeiten zur Innenver-
dichtung zu schaffen, werden die derzeit festgesetzten überbaubaren 
Flächen erweitert. 
Die Erweiterung orientiert sich an den bestehenden Verläufen der 
Baugrenzen und hält zu den rückwärtigen Grundstücksgrenzen einen 
Abstand von 3,0 m (Flurstück 292), 4,0 m (Flurstück 256) bzw. 5,0 m 
(Flurstück 468) ein. 
 
2.2 Änderungspunkt 2 

Aufhebung einer Festsetzung zum Erhalt von 
Bäumen  

 
In Abwägung mit dem Ziel der Innenverdichtung wird die bisher fest-
gesetzte Bindung zum Erhalt eines Einzelbaumes auf dem Flurstück 
292, Flur 26 aufgehoben. 
 
 
3 Belange der Umwelt 
• Eingriffsregelung 
Mit der Realisierung des Bebauungsplans ist ein Eingriff in Natur und 
Landschaft gem. § 14ff BNatSchG verbunden, der nach  
§ 18 BNatSchG i.V.m. § 1a BauGB auszugleichen ist. Durch die Än-
derung entfällt ein festgesetzter Baum. In Abstimmung mit der Unte-
ren Landschaftsbehörde finden zwei Neuanpflanzungen auf einer 
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Fläche der Gemeinde statt. 

 

• Biotop- und Artenschutz 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW* ist im Rahmen der 

artenschutzrechtlichen Prüfung festzustellen, ob Vorkommen europä-

isch geschützter Arten im Plangebiet aktuell bekannt oder zu erwar-

ten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen des 

Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften potenzi-

ell nicht ausgeschlossen werden können – bzw., ob und welche 

Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte erfor-

derlich werden.  

 

• Bestandsbeschreibung 
Im Änderungsbereich befinden sich aktuell zwei Wohnhäuser auf 

großen Gartengrundstücken der Parzellen 292 und 256. Auf diesen 

befinden sich überwiegend Rasenflächen mit Bäumen, Sträuchern 

und Hecken. Diese sind intensiv genutzte Gärten mit Gehölzen gerin-

ger bis mittlerer ökologischer Qualität. Die vorhandene alte Blut-

Buche im Änderungsbereich ist hochwertiger, muss aber aufgrund 

der Planung weichen. Die Parzelle 468 ist derzeit unbebaut. 

 

• Artvorkommen 
Laut Abfrage des Fachinformationssystems kommen im Bereich des 

Messtischblattes 3913 (Quadrant 3) 29 planungsrelevante Arten vor. 

Dazu gehören 1 Säugetier-, 27 Vogel- und eine Amphibienart (s. Tab. 

1) unter Berücksichtigung der vorhandenen (angrenzenden) Lebens-

räume (Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Vegetati-

onsarme oder -freie Biotope, Gärten, Parkanlagen, 

Siedlungsbrachen, Gebäude, Säume, Hochstaudenfluren, Fettwie-

sen- und weiden). 

 

* Ministerium für Wirtschaft, 

Energie, Bauen, Wohnen und 

Verkehr NRW und des 

Ministeriums für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur 

und Verbraucherschutz vom 

22.12.2010: Artenschutz in der 

Bauleitplanung und bei der 

baurechtlichen Zulassung von 

Vorhaben. Gemeinsame 

Handlungsempfehlungen 
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Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 3 im Messtischblatt 3913 

 
 

 

• Vorkommen planungsrelevanter Arten 
Unter Berücksichtigung der Bestandsbeschreibung (s.o.) – insbeson-

dere der Größe, Vorbelastung und Ausstattung des Änderungsberei-

ches mit Biotopstrukturen ist davon auszugehen, dass das Plangebiet 

in erster Linie durch sog. Ubiquisten, d.h. Tier- und Pflanzenarten mit 

einer großen Anpassungsbreite gekennzeichnet ist.  

Aus diesem Grund können einige der theoretisch vorkommenden 

planungsrelevanten Arten (vgl. Tab. 1) aufgrund ihrer spezifischen 
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Habitatanforderungen und der vorgegebenen Habitatausstattung ein-

schließlich vorhandener Brut- und Nistplätze, Nahrungsquellen und / 

oder Überwinterungshabitate im Plangebiet ausgeschlossen werden.  

Bei der weiteren Untersuchung werden daher diejenigen Arten be-

trachtet, die aufgrund ihrer Habitatanforderungen nicht mit an Sicher-

heit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb des 

Änderungsbereiches ausgeschlossen werden können. 

 

Die Blutbuche könnte im Änderungsbereich für die Zwergfledermaus, 

insbesondere vorhandene Baumhöhlen und –spalten,  als Sommer-

quartier dienen. Aufgrund der umliegenden ähnlichen Strukturen kann 

hier aber von keiner essentiellen Quartierfunktion ausgegangen wer-

den.  

 

Vogelarten, die auf ein ausreichendes Vorkommen von Alt- / Tot-

holzbestände (Spechtvögel), u.a. auf Wälder, Waldränder (Schleier-

eule, Waldohreule, Steinkauz, Waldkauz, Baumpieper, 

Waldschnepfe, Kuckuck, Turteltaube), Grünländer, Äcker (Rebhuhn, 

Kiebitz, Feldlerche), Obstwiesen (Feldsperling), Heide- und Moorge-

biete und / oder (die nähe von) Gewässer(-n) (Heidelerche, Wiesen-

pieper, Eisvogel, Schwalben, Bekassine, Nachtigall) angewiesen 

sind, sind innerhalb des Plangebietes nicht zu erwarten.  

 

Dagegen kann ein Vorkommen von überfliegenden Greifvögeln (Ha-

bicht, Sperber, Mäusebussard, Baumfalke, Turmfalke, Wespenbus-

sard) nicht ausgeschlossen werden. Allerdings übernimmt das 

Plangebiet aufgrund seiner anthropogenen Vorbelastung (Bebauung) 

höchstens eine untergeordnete Rolle als Nahrungs- bzw. Jagdhabitat. 

Eine Funktion als Bruthabitat kann ausgeschlossen werden, weil u.a. 

keine geeigneten Horstbäume vorhanden sind. 

 

Trotzdem könnten die vorhandenen Gehölzstrukturen für europäi-
sche Vogelarten (Gebüschbrüter) als Bruthabitat genutzt werden. 

 

Ein Vorkommen von Amphibien (hier Zauneidechse) kann aufgrund 

der vorhandenen Strukturen ausgeschlossen werden. 

 

• Maßnahme 
Unter Berücksichtigung der folgenden Maßnahme werden durch die 

Änderung keine artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 

BNatSchG vorbereitet: 

• Gemäß § 39 (5) BNatSchG sollten Gehölzrodungen nur au-
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ßerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln und Fleder-
mäusen, d.h. nicht in der Zeit vom 01.03. - 30.09., durchge-
führt werden. Eine Rodung / Fällung innerhalb der Brut- und 
Aufzuchtzeiten wäre nur nach vorheriger Abstimmung mit der 
Unteren Landschaftsbehörde und ggf. mit ökologischer Bau-
begleitung zulässig. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahme kann festge-
halten werden, dass bei der Umsetzung des Vorhabens keine Ver-
botstatbestände gemäß § 44 BNatSchG vorbereitet werden.  
 
• Anforderungen des Klimaschutzes und der Anpassung an 

den Klimawandel 
Das Plangebiet liegt in einem erschlossenen Siedlungsbereich. Die 
Aktivierung bzw. Nachverdichtung von Flächen im bestehenden Sied-
lungsgebiet ist auch vor dem Hintergrund des § 1a (2) BauGB „Bo-
denschutzklausel“ und damit auch des Klimaschutzes sinnvoll, um als 
Maßnahme der Innenentwicklung eine Flächeninanspruchnahme an 
anderer Stelle zu vermeiden. Durch die Lage im Siedlungszusam-
menhang werden die mit der Nutzung des Baugebietes verbundenen 
Verkehrsbewegungen soweit als möglich reduziert. Die Ortsmitte und 
damit auch die örtlichen Versorgungseinrichtungen sind in fußläufiger 
Entfernung gut erreichbar. 
Die Gebäude werden nach den aktuellen Vorschriften der Energie-
einsparverordnung (EnEV) errichtet. Dadurch werden bautechnische 
Standardanforderungen zur effizienten Nutzung von Energie sicher-
gestellt. 
Mit der Planänderung werden weder Folgen des Klimawandels er-
heblich verstärkt, noch sind Belange des Klimaschutzes unverhält-
nismäßig negativ betroffen. 
 
 
4 Sonstige Belange 
4.1 Erschließung   
Das Änderungsgebiet wird weiterhin über die Straße Großer Kamp 
erschlossen. 
 
4.2 Ver- und Entsorgung  
Die Ver- und Entsorgung des Änderungsgebietes ist über bestehende 
Leitungsnetze gewährleistet. 
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4.3 Altlasten  
Altlasten und Altablagerungen sind im Änderungsgebiet aufgrund 

derzeitiger und früherer Nutzung nicht bekannt und nicht zu vermu-

ten. 

 

4.4 Immissionsschutz 
Belange des Immissionsschutzes sind durch die Bebauungsplanän-

derung nicht betroffen. 

 

4.5 Denkmalschutz 
Belange des Denkmalschutzes sind durch die Bebauungsplanände-

rung nicht betroffen. Im Fall von kulturhistorisch bedeutsamen Boden-

funden sind die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes NRW zu 

beachten. 
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